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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Oliver Jörg, Gudrun Brendel-
Fischer, Karl Freller, Robert Brannekämper, Mi-
chael Brückner, Alex Dorow, Dr. Thomas Goppel, 
Dr. Gerhard Hopp, Michaela Kaniber, Bernd Kränz-
le, Helmut Radlmeier, Manuel Westphal CSU 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Ingenieurgesetz  
(Drs. 17/10310) 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. In Art. 1 Satz 2 werden nach dem Wort „For-
schungsaufgaben“ die Wörter „mit wissenschaftli-
chen Methoden und Instrumenten“ eingefügt. 

2. Art. 4 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird nach dem Wort „Technologie“ 
das Wort „(Staatsministerium)“ eingefügt. 

b) In Satz 2 Halbsatz 2 werden die Wörter „für 
Wirtschaft und Medien, Energie und Techno-
logie“ gestrichen. 

c) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

„
3
In den Fällen der Sätze 1 und 2 bedarf das 

Staatsministerium jeweils des Einvernehmens 
des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst.“ 

3. In Art. 5 Abs. 2 werden die Wörter „für Wirtschaft 
und Medien, Energie und Technologie“ gestri-
chen. 

Begründung: 

Zu Nr. 1 

Mit der Ergänzung wird klargestellt, dass die Aus-
übung der beschriebenen Tätigkeiten, die einen Aus-
zug aus dem umfassenden Tätigkeitsspektrum eines 
Ingenieurs darstellen, als ingenieuradäquat zu be-
zeichnen sind, wenn sie über wissenschaftliche Me-
thoden und unter Verwendung wissenschaftlicher In-
strumente erfolgen. Dadurch heben sie sich von den 
gleichlautenden Tätigkeiten beispielsweise eines Tech-
nikers ab. Unterscheidungskriterium für die Anwen-
dung wissenschaftlicher Methoden und Instrumente 
ist dabei, dass es sich um Tätigkeiten handelt, die kei-
ne Routine, sondern eine geistig-schöpferische Tätig-
keit in Bezug auf neue Aufgaben- und Problemstel-
lungen im Bereich des Ingenieurwesens darstellen. 
Beispielhaft ist also nicht die Berechnung der Festig-
keit einer Schraube nach einer Standardformel eine 
Ingenieurstätigkeit, sondern die Entwicklung einer Be-
rechnungsmethode für die Festigkeitsberechnung von 
Schrauben mit einer neuartigen Anwendung. Es ist in 
diesem Fall nicht ausreichend eine Gleichung anzu-
wenden, sondern erforderlich zu wissen, auf welchen 
Voraussetzungen die Gleichung beruht. 

Die Änderung gibt zugleich Anlass für den Hinweis, 
dass kein Ingenieur alle in Art. 1 Satz 2 BayIngG auf-
geführten Tätigkeiten ausfüllen muss, um sich als In-
genieur zu begreifen. Die Umschreibung in Satz 2 ist 
exemplarisch und hat keinen abschließenden Charak-
ter. Auch sollen durch die Formulierung von berufs-
bildprägenden Tätigkeiten keine Vorgaben zu Studi-
eninhalten an Hochschulen gemacht werden. 

Zu Nr. 2 

Das für Wissenschaft und Hochschulen zuständige 
Staatsministerium soll an den normativen Regelungen 
zur Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen beteiligt 
werden, da diese Maßnahmen regelmäßig für eine 
Tätigkeit auf akademischem Niveau qualifizieren sol-
len (vgl. Art. 1 Satz 2). Damit wird sichergestellt, dass 
die Expertise der Hochschulen bei der Festlegung der 
Standards und Verfahren für Ausgleichsmaßnahmen 
und deren Durchführung Berücksichtigung findet. In 
rein redaktioneller Hinsicht wird außerdem der Norm-
text entlastet, indem das Staatsministerium für Wirt-
schaft und Medien, Energie und Technologie legalde-
finiert wird. 

Zu Nr. 3 

Es handelt sich um eine rein redaktionelle Folgeände-
rung zur Legaldefinition in Nr. 2. 
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft und Medien, 
Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und 
Technologie 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 17/10310 

für ein Bayerisches Ingenieurgesetz 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Oli-
ver Jörg, Gudrun Brendel-Fischer, Karl Freller 
u.a. CSU 

Drs. 17/11769 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Ingenieurgesetz (Drs. 17/10310) 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung empfohlen mit der Maßgabe, dass 
folgende Änderungen durchgeführt werden: 

1. In Art. 1 Satz 2 werden nach dem Wort „For-
schungsaufgaben“ die Wörter „mit wissen-
schaftlichen Methoden und Instrumenten“ ein-
gefügt. 

2. Art. 4 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird nach dem Wort „Technolo-
gie“ das Wort „(Staatsministerium)“ einge-
fügt. 

b) In Satz 2 Halbsatz 2 werden die Wörter 
„für Wirtschaft und Medien, Energie und 
Technologie“ gestrichen. 

c) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

„
3
In den Fällen der Sätze 1 und 2 bedarf 

das Staatsministerium jeweils des Einver-
nehmens des Staatsministeriums für Bil-
dung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst.“ 

3. In Art. 5 Abs. 2 werden die Wörter „für Wirt-
schaft und Medien, Energie und  Tech-
nologie“ gestrichen. 

Berichterstatterin: Christine Haderthauer 
Mitberichterstatter: Thorsten Glauber 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für 
Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und 
Verkehr, Energie und Technologie federfüh-
rend zugewiesen. Der Ausschuss hat eine 1. 
und 2. Beratung durchgeführt. Der Ausschuss 
für Wissenschaft und Kunst hat den Gesetz-
entwurf mitberaten. Der Ausschuss für Verfas-
sung, Recht und Parlamentsfragen hat den 
Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Ge-
setzentwurf in seiner 46. Sitzung am 14. April 
2016 in einer 1. Beratung behandelt und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst 
hat den Gesetzentwurf und den Änderungsan-
trag Drs. 17/11769 in seiner 48. Sitzung am  
8. Juni 2016 mitberaten. 

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, 
dass folgende Änderungen durchgeführt wer-
den: 

1. In Art. 1 Satz 2 werden nach dem Wort 
„Forschungsaufgaben“ die Wörter „mit wis-
senschaftlichen Methoden und Instrumen-
ten“ eingefügt. 

2. Art. 4 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird nach dem Wort „Techno-
logie“ das Wort „(Staatsministerium)“ 
eingefügt. 

b) In Satz 2 Halbsatz 2 werden die Wörter 
„für Wirtschaft und Medien, Energie und 
Technologie“ gestrichen. 

c) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 
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„
3
In den Fällen der Sätze 1 und 2 be-

darf das Staatsministerium jeweils des 
Einvernehmens des Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst.“ 

3. In Art. 5 Abs. 2 werden die Wörter „für 
Wirtschaft und Medien, Energie und  Tech-
nologie“ gestrichen. 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/11769 hat der Ausschuss einstimmig Z u -
s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in die Stellungnahme des Ausschusses für 
Wissenschaft und Kunst seine Erledigung ge-
funden. 

4. Der federführende Ausschuss hat den Ge-
setzentwurf und den Änderungsantrag Drs. 
17/11769 in seiner 50. Sitzung am 16. Juni 
2016 in einer 2. Beratung  behandelt. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss unter Berücksichtigung der Stellung-
nahme des Ausschusses für Wissenschaft 
und Kunst mit folgendem Stimmergebnis:  
           CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
zu der in I. enthaltenen Fassung Z u s t i m -
m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/11769 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 

4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf und 
den Änderungsantrag Drs. 17/11769 in seiner 
53. Sitzung am 16. Juni 2016 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
        CSU:  Zustimmung 
        SPD: Zustimmung 
   FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zu g e s t im m t  mit der Maßga-
be, dass in Art. 7 Abs. 1 als Datum des In-
krafttretens der „20. Juli 2016“, in Art. 7 Abs. 2 
als Datum der „20. Juli 2018“ und in Art. 7 
Abs. 3 als Datum des Außerkrafttretens der 
„19. Juli 2016“ eingefügt werden. 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/11769 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
        CSU: Zustimmung 
        SPD: Zustimmung 
   FREIE WÄHLER: Enthaltung 
               B90/GRÜ: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 

Erwin Huber 
Vorsitzender 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote
Abg. Christine Haderthauer
Abg. Annette Karl
Abg. Thorsten Glauber
Abg. Christine Kamm
Staatssekretär Franz Josef Pschierer



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 4 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

für ein Bayerisches Ingenieurgesetz (Drs. 17/10310)

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Oliver Jörg, Gudrun Brendel-Fischer, Karl

Freller u. a. (CSU)

(Drs. 17/11769)

Ich eröffne die Aussprache. Die Fraktionen haben sich auf eine Gesamtredezeit von

24 Minuten verständigt. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an der

Redezeit der stärksten Fraktion. – Erste Rednerin ist die Kollegin Haderthauer. Bitte

schön.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Christine Haderthauer (CSU): Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen!

(Zurufe: Mikro!)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich warte noch, bis die Unruhe im Saal etwas

nachlässt.

Christine Haderthauer (CSU): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Das

Bayerische Ingenieurgesetz regelt, wer die Berufsbezeichnung "Ingenieurin" oder "In-

genieur" führen darf. Wir beschäftigen uns mit diesem Gesetzentwurf heute in Zweiter

Lesung, aber nicht deswegen, weil die Debatte so strittig gewesen wäre. Im Gegenteil,

wir haben den Gesetzentwurf im federführenden Ausschuss ohne Gegenstimmen ver-

abschiedet. Wir haben es aber geschafft, das Gesetz zwischen der Ersten und der

Zweiten Lesung noch zu verbessern. Aus diesem Grunde erfolgt heute noch einmal

eine Aussprache.

Protokollauszug
77. Plenum, 29.06.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/www/x/-/www/441.htm/-/papp/Suche_Dokumente/http://www.bayern.landtag.de//www/dokumente.suche.maske.jsp?DOKUMENT_INTEGER_WAHLPERIODE=17&DOKUMENT_DOKUMENTNR=10310&DOKUMENT_INTEGER_DATE_FLAG=2&DOKUMENT_EINFACHE_SORTIERUNG=1&BUTTONSCHLAGWORT=Suche+starten
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/www/x/-/www/441.htm/-/papp/Suche_Dokumente/http://www.bayern.landtag.de//www/dokumente.suche.maske.jsp?DOKUMENT_INTEGER_WAHLPERIODE=17&DOKUMENT_DOKUMENTNR=11769&DOKUMENT_INTEGER_DATE_FLAG=2&DOKUMENT_EINFACHE_SORTIERUNG=1&BUTTONSCHLAGWORT=Suche+starten
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000256.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000209.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000256.html


Hauptgegenstand des Gesetzes ist die Regelung der Verleihung dieser Berufsbe-

zeichnung an Absolventen ausländischer Hochschulen; denn die Absolventen inländi-

scher Hochschulen benötigen keine besondere gesetzliche Genehmigung, um den

Titel "Ingenieur" führen zu dürfen.

Bei der Debatte über den Gesetzentwurf haben wir immer im Hinterkopf gehabt – das

hat uns fraktionsübergreifend geeint –, dass wir einerseits bei allen Vereinheitlichungs-

tendenzen in Europa das hohe Qualitätsniveau des deutschen Ingenieurwesens si-

chern wollen, dass wir auf der anderen Seite aber auch die Anerkennung von Berufs-

abschlüssen im Ausland möglichst so regeln wollen, dass wir dabei keine nationalen

Stolpersteine verlegen. Bei uns erlassen die Länder die Ingenieurgesetze. Deshalb

müssen wir versuchen, möglichst national einheitliche Regelungen zu schaffen; denn

es wäre eine Farce, wenn die Länder ausländische Abschlüsse unter unterschiedli-

chen Voraussetzungen anerkennen würden.

Diese beiden Ziele vor Augen, haben die Ausschussberatungen zwei Änderungen mit

sich gebracht. Beide Änderungen sind durch Gespräche mit den Hochschulen zustan-

de gekommen. Sie wurden von der Mehrheitsfraktion, also durch unsere Fraktion,

über den Wissenschaftsausschuss eingebracht. An dieser Stelle möchte ich Herrn

Kollegen Oliver Jörg danken, der mit seinem Fachwissen in den Gesprächen mit den

Hochschulen ein gutes Ergebnis erzielt hat. Meiner Meinung nach hat das zu einer

deutlichen Verbesserung bei der Konkretisierung des akademischen Hintergrundes

geführt, den wir hier festmachen wollten.

In Artikel 1 wird das Berufsbild beschrieben. Dort soll jetzt zusätzlich aufgeführt wer-

den, dass Ingenieurinnen und Ingenieure mit wissenschaftlichen Methoden und Instru-

menten arbeiten. Das war wichtig, weil wir ansonsten, wenn wir nur die Tätigkeiten be-

schrieben hätten, einen sehr technischen Eindruck hinterlassen würden und uns auf

die Beschreibung der Praxis konzentriert hätten. Man könnte dann dem Missverständ-

nis unterliegen, dass jemand, der eine Technikerausbildung gemacht hat, die Anerken-

nung als Ingenieur bekommt. In Artikel 4 haben wir aufgenommen, dass die Verord-
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nungsermächtigung – Entsprechendes gilt für die Satzungsgenehmigung der Kammer

– durch das federführende Wirtschaftsministerium im Einvernehmen mit dem Wissen-

schaftsministerium wahrzunehmen ist.

In der Zeit zwischen der Ersten und der Zweiten Lesung haben wir auch ein anderes

Thema, wie ich meine, befriedigend geklärt. Wir hatten die Diskussion über die hybri-

den Studiengänge. Frau Kollegin Karl hat sie in der Ersten Lesung zu Recht ange-

sprochen. Wir haben versucht, eine Regelung zu finden, um deutlich zu machen, dass

es uns wichtig ist, dass sich nur derjenige Ingenieur nennen darf, der einen wesentli-

chen Anteil an MINT-Inhalten im Studium hat. Im Wirtschaftsausschuss haben wir des-

halb eine Protokollnotiz beschlossen, die ich hier auch vortragen möchte. Sie lautet,

dass Artikel 2 des Gesetzes so vollzogen werden soll, dass Voraussetzung für das

Führen der Berufsbezeichnung Wirtschaftsingenieur ist, dass derjenige einen Anteil

von 40 % MINT-Fächer in seinem Studiengang gehabt hat. Dazu ergänzend möchte

ich Folgendes sagen: Nach Mitteilung des Wissenschaftsministeriums erfüllen derzeit

alle entsprechenden Studiengänge in Bayern diese Voraussetzungen.

Vonseiten der FREIEN WÄHLER – das möchte ich der Vollständigkeit halber erwäh-

nen – kam noch der Hinweis der Bauvorlageberechtigung. Sie ist in der Bayerischen

Bauordnung beziehungsweise im Baukammergesetz geregelt. Auch die Architekten-

kammer hat zur Konstruktion keine Einwände vorgebracht. Wir haben es deshalb nicht

als notwendig angesehen, diesbezüglich eine Änderung des Bayerischen Ingenieurge-

setzes vorzunehmen.

Kolleginnen und Kollegen, mit den beiden Änderungen im Sinne des Änderungsan-

trags, der hier mit aufgerufen ist, und den Ergänzungen mit der von mir vorgetragenen

Protokollnotiz haben wir jetzt eine wirklich gute Lösung für die zu Recht aufgeworfe-

nen Fragen gefunden. Wir stimmen deshalb nicht nur dem Gesetzentwurf der Staats-

regierung, sondern selbstverständlich auch unserem Änderungsantrag zu.

(Beifall bei der CSU)
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Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Frau Haderthauer. Die nächste

Wortmeldung kommt von Frau Kollegin Karl. Bitte schön, Frau Karl.

Annette Karl (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Berufsbe-

zeichnung Ingenieur ist ein anerkannter Qualitätsbegriff. Deutsche Ingenieurskunst hat

weltweit ein sehr hohes Ansehen. Leider gibt es den Diplomingenieur nicht mehr, aber

der Bologna-Prozess ist beendet, und man muss nun schauen, dass man daraus das

Beste macht. Das Wichtigste dabei ist, dass dort, wo Ingenieur draufsteht, auch Inge-

nieur drin ist. Das heißt, wir müssen die hohen Qualitätsnormen, die an eine Ingeni-

eursausbildung gestellt werden, in die neue Zeit hinüberretten. Genau unter diesem

Blickwinkel haben wir den Gesetzentwurf betrachtet. Er verweist in großen Teilen auf

das allgemeinere Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz und regelt nur spezifische

Besonderheiten für den Ingenieursberuf.

In Artikel 1 wird genau definiert, was einen Ingenieur ausmacht. Frau Kollegin Hader-

thauer hat darauf bereits hingewiesen. Das muss so genau sein, damit man eine

Grundlage hat, wenn es um die Anerkennung ausländischer Abschlüsse geht.

Artikel 2 regelt die Voraussetzung zur Führung der Berufsbezeichnung Ingenieur. Es

wurde schon angesprochen: Das ist durchaus eine Herausforderung, und zwar wegen

der massiven Zunahme hybrider Studiengänge, also von Studiengängen, bei denen

zwei Fächer miteinander kombiniert werden, beispielsweise beim Umweltingenieur.

Für diese hybriden Studiengänge wird festgelegt, dass die MINT-Fächer überwiegen,

also mindestens 50 % ausmachen müssen. Eine Ausnahme gibt es bei den schon er-

wähnten Wirtschaftsingenieuren. Das wurde damit begründet, es handle sich hierbei

um ein eigenständiges Berufsbild, und ein MINT-Anteil von 50 % sei nicht notwendig.

Das ist für uns ein Problem. Es tröstet uns nur bedingt, dass diese Frage in den ande-

ren Bundesländern genauso geregelt wird. Wir befürchten, dass die Ausnahme ein ne-

gatives Vorbild für neue hybride Studiengänge werden könnte. Das Ministerium hat

unsere Bedenken dazu nur teilweise ausräumen können. Wir werden alles daranset-
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zen, dass es bei dieser einzigen Ausnahme bleibt. Wir hatten die Debatte, dass es

auch bei den Wirtschaftsingenieuren einen signifikanten MINT-Anteil geben soll. Das

war uns allen im Ausschuss nicht konkret genug. Deshalb haben wir uns auf die Pro-

tokollnotiz geeinigt, wonach das Gesetz so vollzogen werden soll, dass ein MINT-An-

teil von 40 % festgeschrieben wird.

Artikel 3 regelt die Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise. Artikel 4 be-

schreibt notwendige Ausgleichsmaßnahmen, wenn die ausländischen Qualifikationen

nicht ausreichend sind. Artikel 5 legt fest, dass in Zukunft für die Anerkennung von

Ausbildungsnachweisen der Fachrichtungen Bauingenieurwesen, Gebäude- und Ver-

sorgungstechnik oder Vermessungswesen die Bayerische Ingenieurekammer-Bau zu-

ständig sein wird. Wir begrüßen das, denn dadurch kann sich die geballte Sachkom-

petenz voll entfalten.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Bei allen anderen Artikeln und beim Änderungsantrag schließe ich mich den Ausfüh-

rungen der Kollegin an. Wir stimmen dem Änderungsantrag und dem Gesetzentwurf

zu, wenn auch – wie schon erwähnt – mit leichten Bauchschmerzen.

(Beifall bei der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Frau Kollegin Karl. – Unser näch-

ster Redner ist Herr Kollege Glauber. Bitte schön, Herr Glauber.

Thorsten Glauber (FREIE WÄHLER): Frau Präsidentin, verehrtes Präsidium, Kolle-

ginnen und Kollegen! Es ist bereits angesprochen worden: der Diplomingenieur ist ein

Markenzeichen für Deutschland. Das war ein Markenzeichen wie "Made in Germany".

Ich halte es nach wie vor für falsch, dass wir beim Bologna-Prozess mit dem Ziel der

Vergleichbarkeit der Hochschulen bei dieser – und das sage ich jetzt in Anführungs-

zeichen – "Gleichmacherei" mitgegangen sind. Das heißt nicht, dass ich nicht ein glüh-

ender Europäer wäre. Es kann aber doch nicht sein, dass wir unser Markenzeichen,
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dass wir unsere hohen Standards und unser Niveau absenken, damit wir mit anderen

Nationen vergleichbar sind. Das ist ein falsches Vorgehen, das ist auch ein falsches

Vorgehen in Europa.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die hohen Ausbildungsstandards die Leis-

tungen ermöglicht haben, die unsere Ingenieure weltweit erbracht haben und die uns

so erfolgreich machten. Diese hohen Ausbildungsstandards sind nun angesprochen.

Mit der Berufsanerkennungsrichtlinie der Europäischen Union, die am 1. Januar 2016

in Kraft getreten ist, wird Deutschland zum Handeln aufgefordert. Bei allem Verständ-

nis für dieses Handeln müssen wir aber doch unsere hohen Bildungsstandards vertei-

digen. Die Auswirkungen der Zugangsmöglichkeiten auf unseren Arbeitsmarkt werden

wir erst in ein paar Jahren sehen; denn tatsächlich sind unsere Ingenieure, unsere In-

genieursberufe der Mittelstand in unserer Gesellschaft.

Auch im ländlichen Raum sind Ingenieurbüros Arbeitgeber – und sind gute Arbeitge-

ber. Deshalb ist es wichtig, diese Struktur zu erhalten. Wir alle, die wir hier sitzen,

haben dieses Jahr über die HOAI, die Verordnung über die Honorare für Architekten-

und Ingenieurleistungen, diskutiert. Wir haben das Ausschreibungsmodell, das VOF-

Verfahren diskutiert. Beides sind elementare Faktoren, um in allen Landesteilen Ar-

beitsplätze in der Fläche zu erhalten.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Mit den Regelungen, die jetzt getroffen werden müssen, sind die höchsten Standards

zu fordern; es geht eben nicht um den Zugang. Das werden auch die Rechtsanwälte

spüren, das sage ich Ihnen voraus. Wenn hier große Gesellschaften auf den Markt

kommen, wird das, was unsere Gesellschaft prägt, verloren gehen. Das darf nicht pas-

sieren. Der Bayerische Landtag muss dafür sorgen.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)
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– Danke schön, Frau Präsidentin. – In der Debatte im Wirtschaftsausschuss und in

den anderen Ausschüssen haben wir als Fraktion die Bauvorlageberechtigung der Ar-

chitekten angesprochen. Unsere Landschaftsarchitekten und Innenarchitekten sind

eingeschränkt bauvorlageberechtigt. Ihre Vorlageberechtigung hätten wir gerne im

neuen Ingenieurgesetz wiedergefunden. Leider haben wir uns in der Debatte nicht zu-

sammenfinden können. Die Hochschulen legen eine Definition über Credit Points fest.

Ich halte das für den falschen Weg. Man hätte die Bauvorlageberechtigung ins Gesetz

aufnehmen können, auch wenn sie im Ressort des Innenministeriums geregelt ist.

(Erwin Huber (CSU): Das steht in der Bauordnung!)

Wir werden uns deshalb enthalten und betrachten das Gesetz als aufgezwungen. Ob

es unser Land wirklich voranbringen wird, werden die Jahre zeigen. Wichtig ist, dass

wir unseren Ingenieurtitel verteidigen und um den "Diplom-Ingenieur" weltweit weiter

ringen. – Danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Kollege Glauber. – Nächste

Rednerin ist die Kollegin Kamm. Bitte schön.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen

und Kollegen! Mit diesem Gesetzentwurf für ein Bayerisches Ingenieurgesetz wird ver-

sucht zu erreichen, dass der Qualitätsbegriff des deutschen Ingenieurberufs trotz der

Verkürzung der Studiendauer im Rahmen der Bologna-Reform von acht auf sechs Se-

mester nicht beeinträchtigt wird. Wir halten hierfür diesen Gesetzentwurf für noch nicht

ausreichend. Mit den vorgelegten Schritten kann das vorgegebene Ziel nicht erreicht

werden.

Sie wollen mit diesem Gesetzentwurf außerdem regeln und klären, inwieweit die Aner-

kennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen erfolgen soll. Wir vermis-

sen geeignete Verfahren bei der fachlichen Wertung der entsprechenden Berufsqualifi-
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kationen. Dass keine Abstriche gemacht werden sollen, ist richtig. Wir vermissen aber

Probleme im Verfahren.

(Erwin Huber (CSU): Sie vermissen Probleme im Verfahren? Das ist aber ko-

misch!)

Sie setzen keine Kostenkorridore oder Kostenobergrenzen und keine Fristen für die

Anerkennungsverfahren fest. Für jemanden, der zu uns kommt, ist es schließlich ein

Unterschied, ob seine im Ausland erworbene Berufsqualifikation hier in drei oder in

sechs Monaten oder in einem Jahr anerkannt wird.

Sie machen in diesem Gesetz auch kein systematisches und ausreichendes Angebot

für Anpassungs- und Nachqualifizierungsmaßnahmen. Sie klären auch nicht, wer zu

solchen Nachqualifizierungsmaßnahmen berechtigt ist. Das sind im Zweifelsfall für

den Einzelnen sehr hohe bürokratische Hemmnisse – wohlgemerkt für jemanden, der

dieselben Qualifikationen hat, wie sie ein Ingenieur haben sollte, der im Inland studiert

hat. Deswegen möchten wir uns zu diesem Gesetzentwurf und zum Änderungsantrag

enthalten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Frau Kollegin Kamm. – Nun hat

sich für die Staatsregierung noch Staatssekretär Pschierer zu Wort gemeldet. Bitte

schön, Herr Pschierer.

Staatssekretär Franz Josef Pschierer (Wirtschaftsministerium): Frau Präsidentin,

liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, hinsichtlich der Zielsetzung des vorliegen-

den Gesetzentwurfs eines Bayerischen Ingenieurgesetzes sind sich die Fraktionen

weitestgehend einig. Der Qualitätsbegriff des deutschen Ingenieurs soll auch in Zu-

kunft erhalten bleiben. In den Beratungen hat es durchaus unterschiedliche Akzente

gegeben, auf die ich kurz eingehen möchte. Worum ging es? – Im Wesentlichen ging

es darum, dieses Gesetz moderner und übersichtlicher zu gestalten. Insbesondere
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sollte die Berufsanerkennungsrichtlinie der Europäischen Union umgesetzt werden.

Dieses neue Bayerische Ingenieurgesetz gewährleistet den Qualitätsbegriff, und das

ist für uns sehr wichtig. Der Qualitätsbegriff des deutschen Ingenieurs wird dabei nicht

durch eine Überregulierung sichergestellt. Die Staatsregierung ist dem Prinzip gefolgt,

so viel wie nötig zu regulieren, aber nicht darüber hinaus. Ich glaube, dies ist mit die-

sem Gesetzentwurf gelungen.

Ebenfalls wichtig war, dem wissenschaftlichen Anspruch gerecht zu werden. Hier

möchte ich für die Beratung in den Ausschüssen danken. Ich danke dem Kollegen Oli-

ver Jörg und auch anderen. Im Gesetz wurde verankert, dass es hinsichtlich der Aus-

gleichsmaßnahmen eine enge Abstimmung zwischen Wirtschaftsministerium und Wis-

senschaftsministerium geben soll. Bayern ist weltoffen, und wir wollen, dass

Menschen zu uns kommen. Wir wollen, dass auch ausländische Ingenieure zu uns

kommen. Wir wollen aber nicht, dass Absolventen ausländischer Hochschulen, die un-

seren Qualitätsstandard nicht erfüllen, die Anerkennung ihrer Qualifikation schon von

vornherein bekommen. Deshalb sind Ausgleichsmaßnahmen nötig. Diese müssen

vom Wirtschaftsministerium und vom Wissenschaftsministerium gemeinsam beschlos-

sen werden. Für diese Regelung ein herzliches Dankeschön!

(Beifall bei der CSU – Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Herr Glauber, auf Ihre Anmerkung will ich noch eingehen. Ich habe eben gesagt, man

muss so viel regeln, wie nötig ist. Sie aber wollen die Bauvorlageberechtigung und die

Berufsbezeichnung für Architektinnen und Architekten regeln. Diese sind in der Baye-

rischen Bauordnung und im Baukammerngesetz geregelt. Das Baukammerngesetz

wird an die Berufsanerkennungsrichtlinie angepasst. Deshalb bedarf es im Baye-

rischen Ingenieurgesetz keiner Regelung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mich wundert Folgendes: Bei der Wirtschaftsminister-

konferenz der 16 Bundesländer wurde beschlossen, dass ein Länderarbeitskreis ein-

gerichtet wird, um gemeinsame Vorgaben für die Ingenieurgesetze in den 16 Ländern
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zu erarbeiten. In Bayern sind wir hierbei gut vorangekommen. Der Arbeitskreis hat im

Jahr 2015 einen Zwischenbericht vorgelegt. Hierin wurde für Ingenieurstudiengänge

ein MINT-Anteil von mindestens 50 % festgelegt. Das betrifft die Fächer Mathematik,

Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Nun sollen die Festlegungen aus dem

Länderarbeitskreis in einzelnen Bundesländern wieder rückgängig gemacht werden.

Liebe Freunde, eine moderne Industrienation kann so keine Politik machen. Es ist ein

Fehler, wenn einzelne Bundesländer einen MINT-Anteil von 70 % fordern und andere

mit 30 %, 40 % oder sogar weniger zufrieden sind. Wo "Ingenieur" drauf steht, muss

auch "Ingenieur" drin sein. Wir wollen, dass Ingenieure nicht nur in den Grundlagen

der MINT-Fächer geschult werden, sondern dass auch die Grundlagen der Betriebs-

wirtschaft, internationale Kompetenzen, interkulturelle Kompetenzen und auch der Er-

werb von Fremdsprachen berücksichtigt werden.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Herr Staatssekretär, einen Moment bitte. – Liebe

Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie die Glocke hören, dann ist damit die freundliche

Bitte verbunden, ruhiger zu werden. Ich würde Sie bitten, dem nachzukommen.

(Kathrin Sonnenholzner (SPD): Ach so!)

Es ist wirklich zu laut hier vorne, auch wenn sich 20 Leute leise zu zweit unterhalten.

Man kann kaum etwas verstehen. Der Redner müht sich ab, dagegen anzukommen.

Herr Pschierer ist kein leiser Redner. Wir sitzen noch ein paar Stunden hier zusam-

men, also seien Sie bitte alle etwas ruhiger. Danke schön!

(Beifall bei den GRÜNEN und der CSU)

Staatssekretär Franz Josef Pschierer (Wirtschaftsministerium): Frau Präsidentin,

vielen Dank für den Hinweis. Ich bin im Hobby Musiker und beherrsche jede Tonstär-

ke: piano, wenn es sein muss, aber auch fortissimo.
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Zum Abschluss, liebe Kolleginnen und Kollegen: Uns ist der Erhalt des Qualitätsmaßs-

tabs in der Ingenieurausbildung wichtig. Dabei spielt der MINT-Anteil eine entschei-

dende Rolle.Wir waren in Bayern hier immer sehr gut aufgestellt, und die Wirtschafts-

politik der Zukunft in Bayern wird darauf Wert legen, dass die bayerische Wirtschaft

digitaler und internationaler wird. Für diese beiden Bereiche – Digitalisierung und In-

ternationalisierung – brauchen wir bestens ausgebildete Ingenieure. Im Gesetz wird

geregelt, Herr Glauber, was nötig ist. Alles andere – Bauvorlageberechtigung, Berufs-

bezeichnung Architektinnen und Architekten – wird in der Bauordnung und im Bau-

kammerngesetz geregelt.

Ich bedanke mich ganz herzlich für die qualifizierte Beratung in den Ausschüssen und

bitte um Zustimmung.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Staatssekretär. Weitere Wort-

meldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. – Wir kommen zur

Abstimmung. Der Abstimmung zugrunde liegen der Gesetzentwurf auf der Drucksa-

che 17/10310, der Änderungsantrag auf der Drucksache 17/11769 sowie die Be-

schlussempfehlung des federführenden Ausschusses für Wirtschaft und Medien, Infra-

struktur, Bau und Verkehr, Energie und Technologie auf der Drucksache 17/12083.

Der federführende Ausschuss empfiehlt Zustimmung mit der Maßgabe von Änderun-

gen in den Artikeln 1, 4 und 5. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlaments-

fragen stimmt bei seiner Endberatung der Beschlussempfehlung des federführenden

Ausschusses zu. Ergänzend schlägt er vor, in Artikel 7 Absatz 1 als Datum des In-

krafttretens den "20. Juli 2016", in Artikel 7 Absatz 2 als Datum den "20. Juli 2018" und

in Artikel 7 Absatz 3 als Datum des Außerkrafttretens den "19. Juli 2016" einzufügen.

Im Einzelnen verweise ich hierzu auf die Drucksache 17/12083. Wer dem Gesetzent-

wurf mit diesen Änderungen zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das

sind die CSU-Fraktion und die SPD-Fraktion. Gegenstimmen bitte! – Enthaltungen? –
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Die Fraktionen der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Dann

ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher

Form durchzuführen, und sehe dazu keinen Widerspruch. Wer also dem Gesetzent-

wurf seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das

sind wiederum die Fraktionen der CSU und der SPD. Gegenstimmen bitte ich auf die

gleiche Weise anzuzeigen. – Keine Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? – Die Frak-

tionen der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Dann ist das

Gesetz so angenommen. Es hat den Titel: "Bayerisches Gesetz zum Schutz der Be-

rufsbezeichnung Ingenieurin und Ingenieur (Bayerisches Ingenieurgesetz –

BayIngG)".

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben beschlossenen Fassung hat der

Änderungsantrag auf der Drucksache 17/11769 seine Erledigung gefunden. Das Hohe

Haus nimmt davon Kenntnis.

Wir kommen nun zurück zur Abstimmung über die Tagesordnungspunkte 2 und 3. Die

Tagesordnungspunkte werden dazu wieder getrennt. Der Abstimmung zugrunde lie-

gen der Gesetzentwurf auf der Drucksache 17/10704, der Änderungsantrag auf der

Drucksache 17/10906 sowie die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschus-

ses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen auf der Drucksache 17/12017.

Vorweg ist über den vom federführenden Ausschuss für Verfassung, Recht und Parla-

mentsfragen zur Ablehnung empfohlenen Änderungsantrag der Fraktion des BÜND-

NISSES 90/DIE GRÜNEN auf der Drucksache 17/10906 abzustimmen. Wer entgegen

dem Ausschussvotum dem Änderungsantrag auf der Drucksache 17/10906 zustim-

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der SPD,

der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? –
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Die CSU-Fraktion. Enthaltungen? – Keine. Damit ist dieser Änderungsantrag abge-

lehnt.

Wir kommen nun zur Abstimmung über den interfraktionellen Gesetzentwurf. Der fe-

derführende und endberatende Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfra-

gen empfiehlt Zustimmung. Ergänzend schlägt er vor, in Artikel 10 Absatz 1 als Datum

des Inkrafttretens den "1. August 2016" und in Absatz 2 als Datum des Außerkrafttre-

tens den "31. Juli 2016" einzufügen. Ich verweise insofern auf die Drucksa-

che 17/12017.

Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Ergänzung zustimmen will, den bitte ich um das

Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER

und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltung-

en? – Auch nicht. Dann ist das so beschlossen.

Für die Schlussabstimmung wurde namentliche Abstimmung beantragt. Wir führen

nun diese namentliche Abstimmung durch. Die Urnen sind bereitgestellt. Sie haben

fünf Minuten Zeit. Bitte schön!

(Namentliche Abstimmung von 15.05 bis 15.10 Uhr)

Kolleginnen und Kollegen! Die fünf Minuten sind um. Ich schließe die Abstimmung.

Das Ergebnis wird außerhalb des Plenarsaals ermittelt und später bekannt gegeben.
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